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1. RECHTLICHER RAHMEN 

Durch den § 44 BNatSchG wird der Umgang mit besonders geschützten und bestimmten 
anderen Tier- und Pflanzenarten vorgeschrieben. Nach Abs. 1 und 2 dieses Paragrafen wer-
den Tiere und Pflanzen besonders geschützter Arten einschließlich ihrer Entwicklungsfor-
men, Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützt. Darüber hinaus bestehen für die streng 
geschützten Arten und europäischen Vogelarten Störungsverbote sowie Besitz- und Ver-
marktungsverbote. 

Zu den besonders geschützten Arten zählen nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG alle Tier- und 
Pflanzenarten der Anhänge A und B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 
9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels, alle Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie, die in Europa 
natürlich vorkommenden Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie sowie 
alle in der Artenschutzverordnung aufgeführten Tier- und Pflanzenarten. 

Einige dieser Arten gelten zusätzlich als streng geschützt. Darunter fallen die Arten des An-
hang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 sowie alle aufgeführten Arten des Anhang IV FFH-
Richtlinie und die als streng geschützt geführten Tier- und Pflanzenarten der Artenschutz-
verordnung. 

Im Zuge der kleinen Novelle des BNatSchG vom 12. Dez. 2007 wurden die nur national be-
sonders geschützten Arten (ca. 800 in NRW) von den artenschutzrechtlichen Verboten bei 
Planungs- und Zulassungsvorhaben pauschal freigestellt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Sie sind 
aber dennoch in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. Das Artenspektrum reduziert sich 
damit auf die streng geschützten Arten – inkl. der FFH-Anhang-IV-Arten – und die europäi-
schen Vogelarten. Da sich unter den Vogelarten auch zahlreiche Allerweltsarten befinden, 
wurde seitens des LANUV für Nordrhein-Westfalen eine Planungshilfe erstellt, welche die 
regelmäßig in Nordrhein-Westfalen vorkommenden, planungsrelevanten streng geschützten 
Arten und europäischen Vogelarten auflistet, die bei der artenschutzrechtlichen Prüfung in 
Fachplanungen zu berücksichtigen sind (KIEL 2007, vgl. auch Erläuterungen bei KIEL 2005).  

1.1. Verbotstatbestände nach BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (letzte Änderung am 15.09.2017) ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

1.2. Begriffserläuterungen 

Zum Verständnis der im Text und für die Vorhabensbewertung erforderlichen Begriffe, wer-
den die wichtigsten nachfolgend kurz erläutert. 

Lebensstätten: Fortpflanzungs- und Ruhestätten zusammengefasst 

Fortpflanzungsstätten: Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Eiablage- und 
Schlupfplätze, Areale, die von den Jungen genutzt werden, u. a. 

Ruhestätten: Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, Sonnplätze, Verstecke und 
Schutzbauten sowie Sommer- und Winterquartiere. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Nahrungs-  und Jagdbe-
reiche , Flugrouten  und Wanderkorridore  relevant, wenn eine 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrer Funktion auf deren Erhalt 
angewiesen ist und auch sie einen essenziellen Habitatbestandteil 
darstellen. 

Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wan derkorridore  unterliegen zu-
nächst nicht den Artenschutzbestimmungen. Sie sind aber immer dann relevant, wenn eine 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrer Funktion auf deren Erhalt angewiesen ist und auch 
sie einen essenziellen Habitatbestandteil darstellen (KIEL 2007). 

Lokale Population:  Eine Gruppe von Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungs- 
oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammen-
hängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen.  
Aus pragmatischen Gründen werden lokale Populationen auf 
kleinräumige Landschaftseinheiten, wie z. B. Waldgebiete oder 
auf gegenüber der Umgebung klar abgegrenzte Bereiche, wie 
z. B. Naturschutzgebiete abgegrenzt.  

Für revierbildende Arten mit großen Aktionsräumen und Arten mit 
einer flächigen Verbreitung werden größere administrative Ab-
grenzungen, wie Gemeinde- oder Kreisgebietsgrenzen gewählt. 
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2. METHODIK 

Im Rahmen dieses Fachbeitrags wurden keine gesonderten faunistischen Untersuchungen 
vor Ort durchgeführt.  

Für die Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes wurden Erfassungen der Fle-
dermausfauna mit Hilfe von Daueraufzeichnungen und einer Begehung mit einem Bat-
Detektor im August 2021 durchgeführt (TRAPPMANN, 2022) sowie weiterhin Potentialanalysen 
mit Stichprobenerfassungen für Amphibien und Reptilien (UIH PLANUNGSBÜRO, Frühjahr 
2021). Zudem erfolgte eine Erfassung von Habitatbäumen (UIH PLANUNGSBÜRO, Winter 
2022). Die Ergebnisse fließen, soweit relevant, in den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
ein.  

Die Erstellung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages Stufe 1 erfolgt nach dem Schema 
des aktuellen Leitfadens: „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-
Westfalen“ (MKULNV 2021 siehe Abbildung 1). Es fand eine Ortsbesichtigung mit Biotopty-
penkartierung statt. Zur Potenzialeinschätzung wurden die Daten der Messtischblätter 4012 
Quadrant 1 und 3912 Quadrant 3 (LANUV 2021) abgerufen und mit den vorherrschenden 
Lebensraumbedingungen abgeglichen.  

Der Ermittlung der potenziellen Betroffenheit relevanter Tierarten und der Prognose der Po-
tenziell eintreffenden Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 BNatSchG wurde eine worst-
case-Betrachtung zugrunde gelegt.  
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Abbildung 1:  Ablaufschema der ASP Stufe I (aus: MKULN V 2021) 
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3. VORHABENSBESCHREIBUNG 

Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie wird die Stadt Münster 
im Bereich der Sudmühle eine derzeit nicht mehr funktionstüchtige Wehranlage durch ein 
naturnahes, organismendurchgängiges Umgehungsgerinne ersetzen, um die ökologische 
Durchgängigkeit der Werse in diesem Bereich wiederherzustellen. 

Das Umgehungsgerinne wird hierzu als Becken-Riegel-Pass ausgebaut und so naturnah wie 
möglich ausgestaltet. Hierbei wird durch eine Laufverlängerung versucht, das entstehende 
Sohlgefälle so gering wie möglich zu halten. Der Altlauf der Werse oberhalb der Wehranlage 
wird teilverfüllt. 

4. WIRKPROGNOSE 

4.1. Baubedingte Wirkungen 

Die Umsetzung der Baumaßnahmen kann temporär und kleinräumig zu optischen und akus-
tischen Störungen von Arten führen. Hierzu gehören die Störungen durch Baufahrzeuge und 
Bauarbeiter wie zum Beispiel Lärm, Vibrationen, Staub- und Abgasemissionen und visuelle 
Effekte durch die arbeitenden Personen und Baumaschinen. Diese Störungen könnten zu 
einem Meideverhalten bestimmter Arten führen. Daneben kann der Einsatz von Baumaschi-
nen die Mortalität nicht flugfähiger kleiner Tiere erhöhen. Temporäre Trübungen der Werse 
im Zuge der Bauarbeiten können phasenweise auftreten. In den Anschlussbereichen des 
Umgehungsgerinnes werden geringfügig bestehende Gehölzbestände beseitigt. 

4.2. Anlage- und Betriebsbedingte Wirkungen 

Teile des derzeitigen Grünlandes und der Gewässersäume mit lichtem Gehölzbestand wer-
den sich in der Biotopausstattung verändern. In diesen Bereichen entstehen im Zuge der 
Anlage des Umgehungsgerinnes aquatische Lebensräume. Dies wird Verschiebungen in der 
Artenzusammensetzung zur Folge haben. Teile der derzeitigen Staustrecke der Werse ober-
halb des Wehres der Sudmühle werden verfüllt. Hier gehen aquatische Biotopstrukturen zu-
gunsten von terrestrischen Biotopen dauerhaft verloren. 
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5. BESCHREIBUNG DER UNTERSUCHUNGSFLÄCHE 

Die Anlage des Umgehungsgerinnes erfolgt vorrangig auf einer artenarmen Fettwiese. In 
den Anbindebereichen an den Werselauf verläuft das Gerinne über kurze Strecken durch ein 
Ufergehölz sowie einen gewässerbegleitenden, feuchte Saum. Die Wersestrecke oberhalb 
des Wehres der Sudmühle, die in Teilbereichen verfüllt wird, stellt einen bedingt naturfernen 
Tieflandfluss dar.  

Den Eingriffsraum umgeben weiterhin im Norden Weidenmischwaldbestände und Ufergehöl-
ze, im Osten Gärten, Grünanlagen und Gehölzstreifen, im Süden die Werse mit ihren Ufer-
gehölzen und Saumstreifen sowie im Westen ebenfalls die Werse mit Ufergehölzen und 
Grünlandsaumstreifen, Lagerflächen und Gehölzstreifen. Detaillierte Erfassungen sind der 
Biotopkartierung in Karte 1 des LBP/des UVP-Berichtes zu entnehmen. 

  

  Abbildung 2: Anbindebereich des geplanten Umge-
hungsgerinnes an den Werselauf mit 
lückigem Gehölzbestand 

Abbildung 3: Nördlich der Avendruper Straße ge-
legener Grünlandbereich, der für das 
Umgehungsgerinne in Anspruch ge-
nommen werden soll 

  

  Abbildung 4: Die Avendruper Straße durchschneidet 
den Grünlandkomplex, auf dem das 
Umgehungsgerinne angelegt werden 
soll 

Abbildung 5: Südlich der Avendruper Straße gele-
gener Grünlandbereich, der für das 
Umgehungsgerinne in Anspruch ge-
nommen werden soll 
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  Abbildung 6: Rückstaubereich in der Werse oberhalb 
der Wehranlage an der Sudmühle 

 

Abbildung 7: Die Wehranlage an der Sudmühle 

  Abbildung 8: Weidenmischwaldbestand unterhalb der 
Wehranlage der Sudmühle 

Abbildung 9: Die Werse unterhalb der Wehranlage 
Sudmühle  
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6. ERMITTLUNG DER POTENZIELLEN BETROFFENHEIT 
RELEVANTER TIERARTEN UND PROGNOSE DER PO-
TENZIELL EINTREFFENDEN VERBOTSTATBESTÄNDE 
NACH §44 ABS. 1 BNATSCHG 

6.1. Reptilien und Amphibien 

Folgende Reptilienart wird in den beiden Messtischblättern 4012 Quadrant 1 und 3912 
Quadrant 3 aufgelistet: 

·  Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Im Zuge der Erfassungen wurde der Untersuchungsraum gezielt auf geeignete Habitatstan-
dorte für Reptilien untersucht. Für die Art herrschen im Untersuchungsgebiet keine geeigne-
ten Habitatbedingungen (trockenwarme Standorte).  

Folgende Amphibienarten werden in den beiden Messtischblättern aufgelistet: 

·  Kreuzkröte (Bufo calamita) 

·  Laubfrosch (Hyla arborea) 

·  Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) 

·  Kammmolch (Triturus cristatus) 

Im Zuge der Erfassungen wurde der Untersuchungsraum gezielt auf geeignete Habitatstan-
dorte für Amphibien untersucht. Lediglich die Werse selbst stellt in geeigneten, strömungsbe-
ruhigten Flachwasserzonen und kleinen Buchten ein wenig geeignetes, aber doch potentiell 
besiedelbares Amphibienhabitat für einige weniger anspruchsvolle Arten (z.B. Grasfrosch, 
Erdkröte) dar.  

Für die vier genannten Amphibienarten der Messtischblätter Kreuzkröte, Laubfrosch, Knob-
lauchkröte und Kammmolch besteht hingegen keine Habitateignung in der Werse. 

6.2. Säugetiere 

Folgende Säugetierarten werden in den beiden Messtischblättern 4012 Quadrant 1 und 3912 
Quadrant 3 aufgelistet: 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Was-
serfledermaus (Myotis daubentonii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Fransenfledermaus 
(Myotis nattereri), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Rauhautfledermaus (Pipistrellus 
nathusii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Im Zuge der Voruntersuchungen wurden Begehungen und Horchboxenauswertungen im 
Untersuchungsraum durchgeführt. Die mit grüner Schrift gekennzeichneten Arten konnten 
durch die Untersuchungen als vorkommend bestätigt werden. Zusätzlich konnte auch der 
Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) nachgewiesen werden. 
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Bei Untersuchungen auf einer Obstwiese in der Nähe sind im Jahr 2020 und auch im Jahr 
2021 Nachweise der Mückenfledermaus gelungen (TRAPPMANN & RIETMAN 2021, MAYER 

MÜNDL. MITT.). Diese Art ist in Münster selten und nur unregelmäßig anzutreffen. 

Der Planungsraum stellt aktuell lediglich einen potentiellen Nahrungsraum für die Arten dar. 
Höhlenbäume oder Altbaumbestände, die im Zuge der Baumaßnahme beseitigt werden 
müssten, sind im Vorhabenraum nicht vorhanden, grenzen aber an das Baufeld in Form von 
Uferweidenbeständen an. Die Gehölzstrukturen können Wanderungstransekte für die Nah-
rungssuche darstellen.  

Da hier nur sehr wenige junge Baumbestände und Gebüsche in den Anbindebereichen des 
Umgehungsgerinnes an die Werse beseitigt werden müssen, sind keine funktionalen Ein-
schränkungen bezüglich der Transektfunktion vorhanden. Insgesamt bestehen keine Ver-
botstatbestände nach § 44. 

6.3. Weichtiere 

Im Planungsraum sind nach den Auswertungen der Messtischblätter 4012 Quadrant 1 und 
3912 Quadrant 3 keine planungsrelevanten Arten der Artengruppe der Weichtiere verbreitet. 

6.4. Schmetterlinge 

Es sind keine planungsrelevanten Schmetterlingsarten in den Messtischblättern 4012 Quad-
rant 1 und 3912 Quadrant 3 aufgelistet. 

6.5. Brutvögel 

Folgende besonders oder streng geschützte Brutvogelarten werden für die Messtischblätter 
4012 Quadrant 1 und 3912 Quadrant 3 gelistet, sind jedoch aufgrund der abweichenden Ha-
bitatbedingungen, z.B. der Größe der jeweiligen Lebensräume, und Vorbelastungen (z.B. 
Störungsintensitäten) nicht im Vorhabenraum zu erwarten:  

·  Teichrohrsänger, Feldlerche, Löffelente, Krickente, Knäkente, Schnatterente, Stein-
kauz, Rohrweihe, Flussregenpfeifer, Mittelspecht, Schwarzspecht, Bekassine, Ufer-
schnepfe, Steinschmätzer, Rebhuhn, Wasserralle, Waldschnepfe, Brandgans, Kie-
bitz. 

Folgende besonders oder streng geschützte Arten werden für die o.g. Messtischblätter gelis-
tet, sind jedoch potenziell lediglich als Nahrungsgäste im untersuchten Gebiet zu erwarten: 

·  Weißstorch, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Rotmilan, Uferschwalbe, Waldwasser-
läufer, Schleiereule, Zwergtaucher. 

Aufgrund der vorherrschenden Strukturen der Fläche und dem damit verbundenen geringen 
Nahrungsangebot, der Kleinräumigkeit des Vorhabens, der Vorbelastung durch die Besu-
cherfrequentierung und die umliegenden Siedlungsflächen sowie der teilweise recht großen 
Aktionsräume dieser Arten, ist bei o. g. Arten mit keiner erheblichen Beeinträchtigung durch 
das Vorhaben zu rechnen. 
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Folgende Arten der Messtischblätter können potenziell als Brutvögel auf der untersuchten Fläche vorkommen: 

Tabelle 1:  Ermittlung der Betroffenheit von europä ischen geschützten Tierarten anhand der Analyse von  Daten der Messtischblätter 4012 Quadrant 1 und 391 2 
Quadrant 3 unter Einbeziehung von Lebensraumbedingu ngen und einer Wirkfaktoranalyse (gemäß Mustertabel le MKULNV 2021). 

Deutscher 
Name 

Wissen-
schaftlicher 

Name 

MTB-Q-Abfrage FIS g eschützte Arten NRW 1 
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Lebensraum  Status EHZ 

Eisvogel Alcedo atthis Fließ- und Stillgewässer mit Abbruchkanten und Steilufern. 
Dort brütet er bevorzugt an vegetationsfreien Steilwänden 
aus Lehm oder Sand in selbst gegrabenen Brutröhren. 
Wurzelteller von umgestürzten Bäumen sowie künstliche 
Nisthöhlen werden ebenfalls angenommen. Die Brutplätze 
liegen oftmals am Wasser, können aber bis zu mehrere 
hundert Meter vom nächsten Gewässer entfernt sein. Zur 
Nahrungssuche benötigt der Eisvogel kleinfischreiche Ge-
wässer mit guten Sichtverhältnissen und überhängenden 
Ästen als Ansitzwarten. 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

G Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf 

Da kein geeignetes Bruthabitat im 
Planungsraum liegt kann es bei 
Umsetzung der Baumaßnahmen 
nicht zur Tötung / Verletzung von 
Individuen bzw. zu einer erheblichen 
Störung mit Brutaufgabe kommen; 
der Planungsraum beinhaltet kein 
essentielles Nahrungshabitat für die 
Art; die ökologische Funktion des 
Lebensraumes bleibt nach Ab-
schluss der Bauarbeiten erhalten 

NEIN 

 

Baumpieper Anthus trivialis aufgelockerte, sonnige Waldränder (gerne am Rand von 
Abgrabungen), Lichtungen, Kahlschläge, junge Aufforstun-
gen, Heide- und Moorflächen mit Einzelgehölzen, lichte 
Laub- und Nadelwälder, Auwälder, Feldgehölze und Streu-
obstbestände mit Bracheanteilen 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

U Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 
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Lebensraum  Status EHZ 

Waldohreule Asio otus halboffene Parklandschaften mit kleinen Feldgehölzen, 
Baumgruppen und Waldrändern. Darüber hinaus kommt sie 
auch im Siedlungsbereich in Parks und Grünanlagen sowie 
an Siedlungsrändern vor. Als Jagdgebiete werden struktur-
reiche Offenlandbereiche sowie größere Waldlichtungen 
aufgesucht. B

ru
tv

or
ko

m
m

en
 U Die Habitatbedingungen des 

Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; 

Ja 

Nr. 1 

 

Bluthänfling Carduelis can-
nabina 

offene mit Hecken, Sträuchern oder jungen Koniferen be-
wachsene Flächen und einer samentragenden Krautschicht. 
In NRW sind dies z.B. heckenreiche Agrarlandschaften, 
Heide-, Ödland- und Ruderalflächen 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

un-
bek. 

Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf (insbe-
sondere die Gehölzstruktu-
ren) 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

Kuckuck Cuculus canorus in fast allen Lebensräumen, bevorzugt in Parklandschaften, 
Heide- und Moorgebieten, lichten Wäldern sowie an Sied-
lungsrändern und auf Industriebrachen antreffen. Der Ku-
ckuck ist ein Brutschmarotzer. Das Weibchen legt jeweils ein 
Ei in ein fremdes Nest von bestimmten Singvogelarten. 
Bevorzugte Wirte sind Teich- und Sumpfrohsänger, Bach-
stelze, Neuntöter, Heckenbraunelle, Rotkehlchen sowie 
Grasmücken, Pieper und Rotschwänze. 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

U Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet für 
verschiedene Wirtsvögel des 
Kuckucks und als Nah-
rungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 
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Lebensraum  Status EHZ 

Kleinspecht Dryobates minor parkartige oder lichte Laub- und Mischwälder, Weich- und 
Hartholzauen sowie feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder 
mit einem hohen Alt- und Totholzanteil. In dichten, geschlos-
senen Wäldern in Randbereichen, im Siedlungsbereich auch 
in strukturreichen Parkanlagen, alten Villen- und Hausgärten 
sowie in Obstgärten mit altem Baumbestand. 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

U Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

Baumfalke Falco subbuteo halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften mit Feuchtwie-
sen, Mooren, Heiden sowie Gewässern. Großflächige, ge-
schlossene Waldgebiete werden gemieden. Als Horststand-
ort werden alte Krähennester genutzt. 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

U Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen. Aufgrund der Seltenheit 
der Art kann auch eine erhebliche 
Störung mit daraus resultierender 
Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden.  
die ökologische Funktion des Le-
bensraumes bleibt nach Abschluss 
der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

Nr. 2 
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Lebensraum  Status EHZ 

Turmfalke Falco tinnuncu-
lus 

offene strukturreiche Kulturlandschaften, oft in der Nähe 
menschlicher Siedlungen, selbst in großen Städten, meidet 
geschlossene Waldgebiete. Nahrungsgebiete sind Flächen 
mit niedriger Vegetation wie Dauergrünland, Äcker und 
Brachen auf. Als Brutplätze werden Felsnischen und Halb-
höhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Ge-
bäuden (z.B. an Hochhäusern, Scheunen, Ruinen, Brücken), 
aber auch alte Krähennester in Bäumen ausgewählt.. 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

G Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

Mäuse-
bussard 

Buteo buteo besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, 
sofern geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden 
sind. Bevorzugt werden Randbereiche von Waldgebieten, 
Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume, in 
denen der Horst in 10 bis 20 m Höhe angelegt wird 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

G Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommenBei Umsetzung der Bau-
maßnahmen zu einer erheblichen 
Störung mit Brutaufgabe kommen; 
die ökologische Funktion des Le-
bensraumes bleibt nach Abschluss 
der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

Habicht Accipiter gentilis Kulturlandschaften mit einem Wechsel von geschlossenen 
Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Als Bruthabita-
te können Waldinseln ab einer Größe von 1 bis 2 ha genutzt 
werden. Die Brutplätze befinden sich zumeist in Wäldern mit 
altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmöglich-
keit durch Schneisen.  

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 
U Die Habitatbedingungen des 

Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 
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Lebensraum  Status EHZ 

Sperber Accipiter nisus abwechslungsreiche, gehölzreiche Kulturlandschaften mit 
einem ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. 
Bevorzugt werden halboffene Parklandschaften mit kleinen 
Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Im Siedlungsbe-
reich kommt er auch in mit Fichten bestandenen Parkanla-
gen und Friedhöfen vor 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

G Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

Feldschwirl Locustella 
naevia 

gebüschreiche, feuchte Extensivgrünländer, größere Wald-
lichtungen, grasreiche Heidegebiete sowie Verlandungszo-
nen von Gewässern; Nest bevorzugt in Bodennähe oder 
unmittelbar am Boden in Pflanzenhorsten 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

U Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

Nachtigall Luscinia megar-
hynchos 

gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feld-
gehölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen 
und Dämme. Dabei sucht sie die Nähe zu Gewässern, 
Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht 
ist vor allem für die Nestanlage, zur Nahrungssuche und für 
die Aufzucht der Jungen wichtig. 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

U Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 



 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag „Umgestaltung der Wehranlage Sudmühle, Stadt Münster“ 

UIH  Ingenieur- und Planungsbüro   -   www.uih.de 15 

Deutscher 
Name 

Wissen-
schaftlicher 

Name 

MTB-Q-Abfrage FIS g eschützte Arten NRW 1 
 

 

Potenzialanalyse Wirkfaktoranalyse 

P
ot

. E
rf

ül
le

n 
ei

ne
s 

V
er

-
bo

ts
ta

tb
es

ta
nd

es
 n

ac
h 

§ 
44

 A
bs

. 1
 B

N
at

sc
hG

 

Lebensraum  Status EHZ 

Pirol Oriolus oriolus lichte, feuchte und sonnige Laubwälder, Auwälder und 
Feuchtwälder in Gewässernähe (oft Pappelwälder). Gele-
gentlich werden auch kleinere Feldgehölze sowie Parkanla-
gen und Gärten mit hohen Baumbeständen besiedelt. Das 
Nest wird auf Laubbäumen (z.B. Eichen, Pappeln, Erlen) in 
bis zu 20 m Höhe angelegt. 

B
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ko
m

m
en

 

S Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

Feldsperling Passer monta-
nus 

halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grünlandan-
teil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber 
hinaus dringt er bis in die Randbereiche ländlicher Siedlun-
gen vor, wo er Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen 
besiedelt. Als Höhlenbrüter nutzten sie Specht- oder Faul-
höhlen, Gebäudenischen, aber auch Nistkästen. 

B
ru

tv
or

ko
m

m
en

 

U Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 
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Lebensraum  Status EHZ 

Wespenbus-
sard 

Pernis apivorus reich strukturierte, halboffene Landschaften mit alten Baum-
beständen. Die Nahrungsgebiete liegen überwiegend an 
Waldrändern und Säumen, in offenen Grünlandbereichen 
(Wiesen und Weiden), aber auch innerhalb geschlossener 
Waldgebiete auf Lichtungen. Der Horst wird auf Laubbäu-
men in einer Höhe von 15 bis 20 m errichtet, alte Horste von 
anderen Greifvogelarten werden gerne genutzt. 

B
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m

m
en

 

S Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen. Aufgrund der Seltenheit 
der Art kann auch eine erhebliche 
Störung mit daraus resultierender 
Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden.; 
die ökologische Funktion des Le-
bensraumes bleibt nach Abschluss 
der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

Nr. 2 

Gartenrot-
schwanz 

Phoenicurus 
phoenicurus 

reich strukturierte Dorflandschaften mit alten Obstwiesen 
und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen 
und lichten, alten Mischwäldern vor. Mittlerweile konzentrie-
ren sich die Vorkommen in Nordrhein-Westfalen auf die 
Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf 
sandige Kiefernwälder. Das Nest wird meist in Halbhöhlen in 
2 bis 3 m Höhe über dem Boden angelegt, zum Beispiel in 
alten Obstbäumen oder Kopfweiden. 

B
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ko
m

m
en

 

U Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 
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Lebensraum  Status EHZ 

Girlitz Serinus serinus der Lebensraum Stadt ist für diese Art von besonderer Be-
deutung, da hier zu jeder Jahreszeit ein milderes und tro-
ckeneres Mikroklima herrscht als in ländlichen Gebieten. 
Eine abwechslungsreiche Landschaft mit lockerem Baumbe-
stand findet er in der Stadt auf Friedhöfen und in Parks und 
Kleingartenanlagen. Der bevorzugte Neststandort befindet 
sich in Nadelbäumen. B

ru
tv

or
ko

m
m

en
 

S Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

Turteltaube Streptopelia 
turtur 

offene, bis halboffene Parklandschaften mit einem Wechsel 
aus Agrarflächen und Gehölzen. Die Brutplätze liegen meist 
in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und Gebüschen, an 
gebüschreichen Waldrändern oder in lichten Laub- und 
Mischwäldern. Im Siedlungsbereich kommt die Turteltaube 
eher selten vor, dann werden verwilderte Gärten, größere 
Obstgärten, Parkanlagen oder Friedhöfe besiedelt. Das Nest 
wird in Sträuchern oder Bäumen in 1 bis 5 m Höhe angelegt 
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S Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen. Aufgrund der Seltenheit 
der Art kann auch eine erhebliche 
Störung mit daraus resultierender 
Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden.; 
die ökologische Funktion des Le-
bensraumes bleibt nach Abschluss 
der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

Nr. 2 
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Lebensraum  Status EHZ 

Waldkauz Strix aluco reich strukturierten Kulturlandschaften mit einem guten 
Nahrungsangebot. Besiedelt werden lichte und lückige 
Altholzbestände in Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen, 
Gärten oder Friedhöfen, die ein gutes Angebot an Höhlen 
bereithalten. Als Nistplatz werden Baumhöhlen bevorzugt, 
gerne werden auch Nisthilfen angenommen. Darüber hinaus 
werden auch Dachböden und Kirchtürme bewohnt. B
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G Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

Star Sturnus vulgaris benötigt Gebiete mit einem ausreichenden Angebot an 
Brutplätzen (z. B ausgefaulte Astlöcher, Buntspechthöhlen) 
und angrenzenden offenen Flächen zur Nahrungssuche. 
Ursprünglich ist die Art wohl ein Charaktervogel der mit 
Huftieren beweideten, halboffenen Landschaften und feuch-
ten Grasländer gewesen. Durch bereitgestellte Nisthilfen 
brütet dieser Kulturfolger auch immer häufiger in Ortschaf-
ten, wo ebenso alle erdenklichen Höhlen, Nischen und 
Spalten an Gebäuden besiedelt werden. 
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U Die Habitatbedingungen des 
Untersuchungsgebietes 
weisen eine potenzielle 
Eignung als Brutgebiet und 
Nahrungshabitat auf. 

Bei Umsetzung der Baumaßnahmen 
kann es zur Tötung / Verletzung von 
Individuen, insbesondere nicht 
flügger Jungvögel, bzw. zu einer 
erheblichen Störung mit Brutaufgabe  
kommen; die ökologische Funktion 
des Lebensraumes bleibt nach 
Abschluss der Bauarbeiten erhalten 

Ja 

Nr. 1 

 

 

1 MTB-Abfrage Messtischblätter 4012 Quadrant 1 und 3912 Quadrant 3, abgerufen am 03.01.2025 (LANUV 2025) 
2 EHZ (Erhaltungszustand NRW kontinental): G = günstig; U = ungünstig; S = schlecht, + Tendenz steigend, - Tendenz fallend 
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Wie aus der Tabelle ersichtlich, können sich Beeinträchtigungen für die potentiell vorkom-
menden Arten Eisvogel, Baumpieper, Waldohreule, Bluthänfling, Kuckuck, Kleinspecht, 
Baumfalke, Turmfalke, Feldschwirl, Nachtigall, Pirol, Feldsperling, Wespenbussard, Habicht, 
Sperber, Mäusebussard, Gartenrotschwanz, Girlitz, Turteltaube, Waldkauz, und Star erge-
ben.  

Eine Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
genannten wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten erfolgt nicht (§ 44  Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG). Die Erfassung potentiell geeigneter Habitate (z.B. Höhlenbäume, Horst-
bäume) weist in den direkten Eingriffsräumen keine dieser regelmäßig genutzten Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten auf. Jahrweise wechselnde Fortpflanzungsstätten, etwa in Form der 
sehr kleinflächig zu rodenden Kleingehölze oder Uferstaudenfluren, werden zwar kleinräumig 
beeinträchtigt. Die ökologische Funktion bleibt jedoch nach Umsetzung der Maßnahme er-
halten, so dass keine Fortpflanzungsstätten zerstört werden. 

Durch Baumaßnahmen zur Brutzeit können jedoch für zahlreiche Arten, die in direkter Nach-
barschaft zum Baufeld brüten könnten, die Verbotstatbestände der Tötung/Verletzung (§ 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) von Individuen (dann vor allem durch Aufgabe der Brut bei Störung 
im Rahmen der Bauarbeiten) sowie der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
eintreten.  

Es werden Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

7. VERMEIDUNGSMAßNAHMEN 

Vögel 

Die Baufeldräumung sowie die eigentlichen Bauarbeiten s ollten im Jahr der Umset-
zung vor Anfang Februar abgeschlossen werden bzw. e rst ab Anfang September  be-
ginnen, um eine Beeinträchtigung brütender oder jungenführender Vögel zu vermeiden. Die 
Bauzeit erstreckt sich damit von Anfang September bis Anfang Februar. Weiterhin sind die 
gesetzlichen Zeiten zur Fällung von Gehölzen zu berücksichtigen (Anfang Oktober bis Ende 
Februar). 

Die Brutzeiten der im Gebiet potentiell vorkommenden planungsrelevanten Arten zeigt die 
Tabelle 2. Da für den Eisvogel, der eine Brutzeit bis Ende September aufweist, keine geeig-
neten Strukturen für einen Brutstandort (z. B. Ufersteilwand) im Planungsraum vorhanden 
sind, kann eine Störung der Art während der Jungenaufzucht und damit ein Eintreten des 
Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG ausgeschlossen werden. Die 
Werse im Planungsraum stellt für den Eisvogel zudem kein essentielles Nahrungshabitat 
dar, so dass sich die bauzeitliche Einschränkung bis lediglich Anfang September erstreckt. 

Sobald das Baufeld erschlossen ist und fortlaufend Bauarbeiten durchgeführt werden, wird 
das unmittelbare Baufeld, aber auch von Störungen betroffene Gehölzbestände in direkter 
Nachbarschaft, durch optische und akustische Störungen für Vögel unattraktiv, so dass nicht 
mit einer spontanen (Wieder)besiedlung gerechnet werden muss. Sollte dies nicht möglich 
sein oder abschnittsweise gebaut werden, so dass eventuell größere Teilbereiche länger 
brach fallen, muss entweder durch geeignete Maßnahmen vergrämt oder ein Negativ-
Nachweis durch eine fachlich versierte Person erbracht werden.  
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Die Vergrämung hat den Zweck, dass die Tiere sich nicht ansiedeln, und somit bei Baube-
ginn kein Verbotstatbestand der Verletzung /Tötung oder Störung während der Brutzeit ein-
treten kann.  

Hiermit wird das Eintreten eines Verbotstatbestandes der Tötung / Verletzung von Individuen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie die erhebliche Störung während der Fortpflan-
zungszeit nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vermieden.  

Um bei einem entsprechenden Erfordernis eine Verlängerung der Bauzeit möglicherweise 
erzielen zu können, sind entsprechende Negativnachweise für einzelne Arten zu erbringen. 
Hierzu müsste dann aber bereits in der Hauptgesangszeit der Arten kartiert werden, um fun-
dierte Nachweise erbringen zu können. 

Beruhend auf den Brutzeiten der betreffenden Arten (siehe Tabelle 2) sind zu einer Verkür-
zung der Bauzeitenregelung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde folgende 
Negativnachweise sinnvoll: 

 

Baubeginn Anfang August: 

Bluthänfling (Carduelis cannabina), Feldschwirl (Locustella naevia), Feldsperling (Passer 
montanus),  

Baubeginn Anfang Juli: 

Baumpieper (Anthus trivialis), Bluthänfling (Carduelis cannabina), Gartenrotschwanz (Phoe-
nicurus phoenicurus), Feldschwirl (Locustella naevia), Feldsperling (Passer montanus), Ku-
ckuck (Cuculus canorus), Pirol (Oriolus oriolus), Star (Sturnus vulgaris), Turteltaube (Strep-
topelia turtur),  

Bauende bis Ende Februar verschoben: 

Waldkauz (Strix aluco), Waldohreule (Asio otus) 

Bauende bis Ende März verschoben: 

Habicht (Accipiter gentilis), Kleinspecht (Dryobates minor), Waldkauz (Strix aluco), Wal-
dohreule (Asio otus) 

 

Bauarbeiten in den Monaten April, Mai und Juni sollten aufgrund der Hauptbrutzeit zahlrei-
cher, in Teilen auch nicht planungsrelevanter Arten, vermieden werden. 



 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag „Umgestaltung der Wehranlage Sudmühle, Stadt Münster“ 

UIH  Ingenieur- und Planungsbüro   -   www.uih.de 21 

Tabelle 2: Brutzeiten der im Gebiet potentiell vork ommenden planungsrelevanten Arten 

 

Bei Einhaltung der hier beschriebenen Vermeidungsma ßnahmen ist nicht mit dem Ein-
treten eines Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 B NatSchG zu rechnen.  

 

Fledermäuse 

Im Bereich der Maßnahme befinden sich keine geeigneten Fortpflanzungsstätten für die po-
tentiell vorkommenden Fledermausarten (s.o.). Tageseinstände für die Zwergfledermaus und 
die Rauhautfledermaus sind jedoch im Bereich der Wehranlagen und der Fußgängerbrücke 
in kleinen Spalten und Hohlräumen nicht gänzlich auszuschließen. 

Direkt vor den Baumaßnahmen sollte an der Brücke und den Wehranlagenteilen eine Prü-
fung auf Besatz durchgeführt werden. Bei Vorhandensein von Fledermäusen sind in Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde entsprechende Vermeidungs-/ Evakuie-
rungsmaßnamen durchzuführen. 

 

Biber / Fischotter 

Der Biber und der Fischotter sind im Planungsraum aktuell nicht nachgewiesen. Beide Arten, 
insbesondere der Biber, sind jedoch derzeit in Ausbreitung begriffen. Daher sollten vor Be-
ginn der Baumaßnahmen im Uferbereich der Werse und Nebengewässern sowie im Bereich 
der geplanten Mühlgrabenverfüllung eine vorherige Prüfung auf Biber- und Fischottervor-
kommen durchgeführt werden. 
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